
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Betriebsaufspaltung: „Patt-Situation“ 
führt nicht zur personellen Verflechtung

Wenn ein Unternehmer seiner GmbH eine 
wesentliche Betriebsgrundlage, üblicher-
weise eine Immobilie, zur Nutzung überlässt, 
kann es zu einer so genannten Betriebsauf-
spaltung kommen. In diesem Fall werden so-
wohl das Grundstück als auch die GmbH-An-
teile zu steuerlichem Betriebsvermögen. 
Voraussetzung einer Betriebsaufspaltung ist 
allerdings nicht nur die „sachliche Verflech-
tung“ aufgrund der Nutzungsüberlassung. 
Hinzukommen muss auch eine „personelle 
Verflechtung“. Dazu muss der Überlassen-
de sowohl das Besitzunternehmen als auch 
die Betriebsgesellschaft, die GmbH, beherr-
schen. In aller Regel kommt es insoweit auf 
die jeweilige Stimmenmehrheit an. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs liegt 
eine Betriebsaufspaltung aber nicht vor, 
wenn der Gesellschafter zwar das Besitzun-
ternehmen beherrscht, also Alleineigentü-
mer der Immobile oder Mehrheitsgesell-
schafter des Besitzunternehmens ist, aber 
in der Betriebsgesellschaft nur über exakt 
50 Prozent der Stimmen verfügt. Zudem hat 
der BFH geurteilt, dass dem Gesellschaf-
ter die Stimmen seines ebenfalls beteilig-
ten minderjährigen Kindes jedenfalls dann 

nicht zuzurechnen sind, wenn in Bezug auf 
dessen Gesellschafterstellung eine Ergän-
zungspflegschaft besteht (BFH-Urteil vom 
14.4.2021, X R 5/19).

Im Streitfall waren die Klägerin und ihre bei-
den Kinder mit dem Tod des Ehemanns und 
Vaters Gesellschafter der Betriebs-GmbH 
geworden. Dieser GmbH hatte die Klägerin 
bereits seit Jahren ein betrieblich genutztes 
Grundstück verpachtet. Nachdem die Kläge-
rin in einer Gesellschafterversammlung, in 
der eine Ergänzungspflegerin ihren minder-
jährigen Sohn vertrat, zur Geschäftsführerin 
der GmbH bestellt worden war, sah das Fi-
nanzamt die Voraussetzungen einer Betrieb-
saufspaltung als gegeben an. Es meinte, die 
Klägerin könne die GmbH, obwohl sie nur 50 
Prozent der Stimmen innehabe, aufgrund 
ihrer elterlichen Vermögenssorge beherr-
schen, so dass neben der sachlichen auch 
die für eine Betriebsaufspaltung erforder-
liche personelle Verflechtung vorliege. Die 
Klägerin erziele daher aus der Grundstücks-
verpachtung gewerbliche Einkünfte. 

Der BFH sieht dies anders und verneint das 
Vorliegen einer personellen Verflechtung, 
mithin also einer Betriebsaufspaltung. Die 
Anteile ihres minderjährigen Kindes seien 
der Klägerin nicht zuzurechnen, da für die-
ses eine Ergänzungspflegschaft bestehe, die 
auch dessen Gesellschafterrechte umfasse. 
In einem solchen Fall lägen keine gleich-

gelagerten wirtschaftlichen Interessen vor. 
Die Beteiligung der Klägerin von exakt 50 
Prozent der Stimmen reiche aufgrund der 
„Patt-Situation“ für eine Beherrschung nicht 
aus.

Praxistipp:
In besonderen Ausnahmefällen ist 
eine faktische Beherrschung durch 
einen Gesellschafter ausreichend, um 
dennoch zu einer Betriebsaufspaltung 
zu gelangen. Eine solche faktische 
Beherrschung liegt vor, wenn auf die 
Gesellschafter, deren Stimmen zur 
Erreichung der Stimmenmehrheit 
fehlen, aus wirtschaftlichen oder 
anderen Gründen Druck dahingehend 
ausgeübt werden kann, dass sie 
sich dem Willen der beherrschen-
den Person oder Personengruppe 
unterordnen müssen. Dazu kann es 
etwa kommen, wenn ein Gesellschaf-
ter der Gesellschaft unverzichtbare 
Betriebsgrundlagen zur Verfügung 
stellt, die er der Gesellschaft ohne 
weiteres wieder entziehen kann. 
Dass solche besonderen Umstände 
vorliegen, muss das Finanzamt aber 
im Einzelfall feststellen. Jahrelanges 
konfliktfreies Zusammenwirken allein 
lässt den Schluss auf eine faktische 
Beherrschung nicht zu.

- Seite 1 -

Der monatliche Informationsbrief für unsere MandantenDer monatliche Informationsbrief für unsere Mandanten

Mandanteninfo Oktober 2021
Steuern   |   Recht   |   Wirtschaft

Nordring 6
45894 Gelsenkirchen-Buer

info@wrt-steuerberatung.de
www.wrt-steuerberatung.de

Tel. +49 209 930700
Fax +49 209 9307030

Ihre Steuerberater in Gelsenkirchen-Buer
Beratung · Finanzbuchführung · Lohnbuchführung · Jahresabschluss · Existenzgründung



Mandanteninfo November 2021

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Betriebsveranstaltungen: Wichtiges 
Urteil zum Freibetrag von 110 Euro

Zuwendungen des Arbeitgebers an einen 
Arbeitnehmer und dessen Begleitperson 
anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
bleiben bis zu 110 Euro (einschließlich Um-
satzsteuer) pro Arbeitnehmer steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Der Freibetrag von 
110 Euro gilt für bis zu zwei Betriebsveran-
staltungen pro Jahr. Das Finanzgericht Köln 
hatte entschieden, dass die Aufwendungen 
des Arbeitgebers nicht einfach durch die tat-
sächlich anwesenden Teilnehmer dividiert 
werden dürfen, sondern durch alle angemel-
deten Personen geteilt werden müssen. Die 
vergeblichen Kosten für die Arbeitnehmer, 
die nach ursprünglicher Anmeldung zur Be-
triebsfeier kurzfristig wieder absagen, dürf-
ten sich auf die Höhe des steuerpflichtigen 
Arbeitslohns der teilnehmenden Arbeitneh-
mer nicht auswirken (FG Köln, Urteil vom 
27.6.2018, 3 K 870/17). Doch der Bundesfi-
nanzhof ist anderer Auffassung und bestä-
tigt insoweit die Auffassung der Finanzver-
waltung: Die Gesamtkosten des Arbeitgebers 
sind zu gleichen Teilen auf die bei der Be-
triebsveranstaltung anwesenden und nicht 
auf alle angemeldeten Teilnehmer aufzutei-
len (BFH-Urteil vom 29.4.2021, VI R 31/18).

Der Sachverhalt: Im Jahre 2016 plante der 
Arbeitgeber einen Kochkurs als Weihnachts-
feier, zu der alle Betriebsangehörigen ein-
geladen waren. Insgesamt 27 Arbeitnehmer 
sagten ihre Teilnahme zu. Da zwei Arbeit-
nehmer kurzfristig absagten, nahmen tat-
sächlich nur 25 Arbeitnehmer teil, ohne dass 
dies zu einer Verminderung der Veranstal-
tungskosten führte. Nun wurde zunächst mit 
dem Finanzamt und dann vor Gericht darum 
gestritten, ob die Kosten, die für die beiden 
abwesenden Mitarbeiter anfielen, steuerlich 
ohne Belang seien oder ob die tatsächlich 
anwesenden Kollegen deren Anteil sozusa-
gen mitversteuern mussten. Der BFH sieht 
die „Mitversteuerung“ als gerechtfertigt an. 
Begründung: Bei der Bewertung von Arbeits-
lohn anlässlich einer Betriebsveranstaltung 
sind alle mit dieser in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden Aufwendungen des 
Arbeitgebers anzusetzen, ungeachtet des-
sen, ob sie beim Arbeitnehmer einen Vorteil 
begründen können. Die danach zu berück-
sichtigenden Aufwendungen (Gesamtkosten) 
des Arbeitgebers sind zu gleichen Teilen auf 
die bei der Betriebsveranstaltung anwesen-
den Teilnehmer aufzuteilen.

Praxistipp:
Arbeitgeber dürfen den steuerpflich-
tigen Vorteil aus einer Betriebsver-
anstaltung pauschal versteuern (§ 
40 Abs. 2 EStG). Bitte beachten Sie im 
Übrigen, dass das Urteil zur neuen 
Rechtslage ergangen ist. 

Vor 2015 gab es eine Freigrenze und 
keinen Freibetrag. Zudem war die 
Grenze etwas anders ausgestaltet als 
der Freibetrag nach neuem Recht. Bei-
spiel: Nach Ansicht des BFH gehören 
die Kosten für einen Eventmanager 
nicht zu den oben genannten Gesamt-
kosten (BFH-Urteil vom 13.5.2020, VI 
R 13/18). Doch auf aktuelle Fälle ist 
das Urteil wohl nicht anwendbar; die 
Kosten sind also einzubeziehen (BT-
Drucks 18/3017, S. 479).

Arbeitszimmer und 
Homeoffice-Pauschale: 
BMF klärt wichtige Zweifelsfragen

Nicht nur, aber insbesondere in der Coron-
azeit üben äußerst viele Arbeitnehmer ihre 
Tätigkeit von zuhause aus. Dabei arbeiten 
sie in ihrem „echten“ häuslichen Arbeitszim-
mer, also einem abgeschlossenen Raum, der 
so gut wie ausschließlich beruflich genutzt 
wird. Oder sie arbeiten in einer Arbeitsecke 
im Wohnzimmer oder in der Küche. Wenn 
tatsächlich ein „echtes“ häusliches Arbeits-
zimmer gegeben ist, können die Kosten - bei 
Vorliegen weiterer Voraussetzungen - in vol-
ler Höhe oder zumindest bis zu 1.250 Euro 
pro Jahr steuerlich geltend gemacht werden. 
Ist hingegen nur eine Arbeitsecke gegeben 
und werden die steuerlichen Voraussetzun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer somit 
nicht erfüllt, können Arbeitnehmer (und 
Selbstständige), die zuhause arbeiten, in 
den Jahren 2020 und 2021 immerhin einen 
Pauschalbetrag von 5 Euro pro Tag als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben gel-
tend machen. Maximal sind 600 Euro im Jahr 
absetzbar. Allerdings gibt es rund um die 
Geltendmachung der Arbeitszimmerkosten 
und der Homeoffice-Pauschale zahlreiche 
Zweifelsfragen. Einige dieser Fragen hat das 
Bundesfinanzministerium jüngst beantwor-
tet, und zwar unter anderem wie folgt:

• Inwieweit Nachweise für die Berücksich-
tigung eines häuslichen Arbeitszimmers 
vorgelegt werden müssen oder ob eine 
Schlüssigkeitsprüfung, z.B. anhand bereits 
vorhandener Angaben aus dem Vorjahr, aus-
reicht, sollen die Finanzämter im Einzelfall 
im Rahmen der Bearbeitung der Einkom-
mensteuererklärung entscheiden. Für die 
Glaubhaftmachung der Tätigkeit im häus-
lichen Arbeitszimmer/Homeoffice sollen 
aber grundsätzlich schlüssige Angaben des 
Arbeitnehmers ausreichen. Aufgrund der 
besonderen Situation (insbesondere nicht 
absehbare Entwicklung) sei davon auszuge-
hen, dass zeitliche Abläufe nicht lückenlos 
dokumentiert worden sind. 

• Aufwendungen für Arbeitsmittel und Tele-
fon-/Internetkosten sind durch die Homeof-
fice-Pauschale nicht abgegolten. 

• Wenn Monats-/Jahrestickets für zunächst 
beabsichtigte Fahrten zur ersten Tätigkeits-
stätte erworben wurden und die Fahrten 
aufgrund tatsächlicher Tätigkeit in der häus-
lichen Wohnung nicht durchgeführt wurden, 
sind die Aufwendungen für öffentliche Ver-
kehrsmittel als tatsächliche Kosten (Günsti-
gerprüfung gegenüber der Entfernungspau-
schale) neben der Homeoffice-Pauschale 
abziehbar. Die tatsächlich geleisteten Auf-
wendungen für eine Zeitfahrkarte zur Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die 
Wege zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte können als Werbungskosten 
geltend gemacht werden, soweit sie die ins-
gesamt im Kalenderjahr ermittelte Entfer-
nungspauschale übersteigen. Das gilt auch 
dann, wenn der Arbeitnehmer eine Zeitfahr-
karte in Erwartung der regelmäßigen Benut-
zung für den Weg zur ersten Tätigkeitsstätte 
erworben hat, er die Zeitfahrkarte dann aber 
aufgrund der Tätigkeit im Homeoffice nicht 
im geplanten Umfang verwenden kann. Die 
Aufwendungen sind nicht auf einzelne Ar-
beitstage aufzuteilen. Zeitfahrkarten in 
diesem Sinne sind zum Beispiel Jahres- und 
Monatsfahrkarten. Die Berücksichtigung der 
Homeoffice-Pauschale bleibt davon unbe-
rührt. Hierfür gilt, dass die Pauschale nur für 
diejenigen Tage angesetzt werden kann, an 
denen der Steuerpflichtige ausschließlich im 
Homeoffice tätig geworden ist. 

• Falls die Nutzung des Arbeitsplatzes im 
Betrieb oder der Behörde ausgeschlossen 
ist, sind die Kosten für das häusliche Ar-
beitszimmer bis zu 1.250 Euro als Werbungs-
kosten absetzbar. Dies gilt auch, wenn der 
Steuerpflichtige seinen betrieblichen oder 
beruflichen Arbeitsplatz aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes nicht nutzen kann. Ihm 
steht in diesem Fall für seine betriebliche 
oder berufliche Betätigung „kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung“. Dies gilt für die 
Zeit der Corona-Pandemie auch dann, wenn 
die Entscheidung über das Tätigwerden im 
Homeoffice der Steuerpflichtige auch ohne 
eine ausdrückliche (schriftliche) Anweisung 
des Auftraggebers/Arbeitgebers getroffen 
hat und er der Empfehlung der Bundesre-
gierung/der Länder gefolgt ist. Als Zeit der 
Corona-Pandemie wird dabei der Zeitraum 
vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2021 
angenommen. 

• Falls das häusliche Arbeitszimmer den 
„Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung“ darstellt, sind 
die Kosten in voller Höhe als Werbungskos-
ten (oder Betriebsausgaben) absetzbar. Für 
die Zeit der pandemiebedingten Ausübung 
bestimmter Tätigkeiten in der Wohnung (seit 
März 2020) ist davon auszugehen, dass zu 
Hause grundsätzlich qualitativ gleichwertige 
Arbeiten wie beim bisherigen Arbeitsplatz 
ausgeübt werden, sodass bei quantitativ 
überwiegender Tätigkeit der Mittelpunkt der 
beruflichen Tätigkeit in der Wohnung ange-
nommen werden kann. Das bedeutet: Ist ein 
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Arbeitnehmer an drei Tagen pro Woche von 
zuhause aus tätig, ist er zunächst rein quan-
titativ überwiegend vom häuslichen Arbeits-
zimmer aus tätig. Und in der Coronazeit soll 
dann unterstellt werden, dass qualitativ zu-
mindest gleichwertige Arbeiten wie im Büro 
des Arbeitgebers verrichtet werden. Folge: 
Das Arbeitszimmer ist der „Mittelpunkt der 
Tätigkeit“ und die Kosten sind voll absetzbar. 

Abfindung: Tarifermäßigung für so 
genannte „Sprinterprämie“ 

Erhalten Arbeitnehmer für den Verlust des 
Arbeitsplatzes eine Abfindung, so wird diese 
im Rahmen der Fünftelregelung (§ 34 EStG) 
tarifermäßigt besteuert. Doch gilt dies auch 
für so genannte „Sprinterprämien“? Mit ei-
ner solchen Prämie soll die Bereitschaft des 
Arbeitnehmers gesteigert werden, das Un-
ternehmern noch vor Ablauf der eigentlichen 
Kündigungsfrist zu verlassen. Jüngst hat das 
Hessische Finanzgericht entschieden, dass 
Sprinterprämien als Entschädigungen gelten 
und folglich der Fünftelregelung unterlie-
gen (Gerichtsbescheid vom 31.5.2021, 10 K 
1597/20). 

Der Sachverhalt: Eine Arbeitnehmerin hatte 
mit ihrem Arbeitgeber zusätzlich zum Aufhe-
bungsvertrag und der Abfindung eine Sprin-
terklausel vereinbart. Diese besagte, dass 
der Arbeitnehmerin das Recht eingeräumt 
wurde, gegen einen weiteren Abfindungsbe-
trag das Arbeitsverhältnis vor dem eigent-
lich vereinbarten Zeitpunkt zu beenden. Sie 
hatte dieses Recht ausgeübt und die weitere 
Abfindung erhalten. Das Finanzamt unter-
warf nur die aus der Aufhebung des Arbeits-
verhältnisses resultierende Abfindung der 
ermäßigten Besteuerung, nicht aber den 
aufgrund der Ausübung der Sprinterklausel 
erhaltenen Betrag. Das FG hat der hierge-
gen gerichteten Klage stattgegeben. Auch 
der weitere Abfindungsbetrag sei gemäß § 
34 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 und § 24 Nr. 1a EStG 
ermäßigt zu besteuern, denn auch diese Ab-
findung finde ihren Rechtsgrund in der Auf-
hebungsvereinbarung und sei nicht getrennt 
davon zu betrachten.

Praxistipp:
Das Finanzamt hat auf die Einlegung 
der an sich zugelassenen Revision ver-
zichtet, obwohl das Niedersächsische 
FG mit Urteil vom 8.2.2018 (1 K 279/17) 
anders entschieden hat:
„Werden in einer Abfindungsverein-
barung neben Entschädigungen für 
künftig entgehende Einnahmen auch 
Zahlungen einbezogen, die bis zur 
Beendigung des Dienstverhältnisses 
zustanden, so sind diese, selbst wenn 
sie noch nicht fällig sein sollten, als 
nicht tarifermäßigte Einnahmen von 
den Entschädigungen zu trennen.“

Immobilienbesitzer

Erbschaftsteuer: Befreiung fürs 
Familienheim bei langer Erbauseinan-
dersetzung?

Die Vererbung des selbstgenutzten Famili-
enheims an die Kinder ist unter bestimmten 
Voraussetzungen und bis zu einer bestimm-
ten Größe erbschaftsteuerfrei möglich. So-
fern das Kind, dem die Immobilie übertragen 
wird, selbst noch nicht oder nicht mehr in 
dem Familienheim wohnt, ist die Befreiung 
davon abhängig, dass der Einzug innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Erbfall erfolgt. 
Ein späterer Einzug führt nur in besonders 
gelagerten Ausnahmefällen zum steuer-
freien Erwerb des Familienheims. Der Erbe 
muss dann aber glaubhaft darlegen, dass 
er diese Verzögerung nicht zu vertreten 
hat, beispielsweise im Fall einer dringend 
notwendigen Renovierung (BFH-Urteil vom 
28.5.2019, II R 37/16). Gleiches gilt für den 
Fall einer erforderlichen Erbauseinander-
setzung, denn die Befreiung kann nur der 
Eigentümer beanspruchen, der die Wohnung 
selbst nutzt, nicht aber ein (Mit-)Eigentümer, 
der dort nicht wohnt. Daher muss auch eine 
Erbauseinandersetzung alsbald nach der 
Erbschaft erfolgen. Nun hat das Finanzge-
richt Düsseldorf aber entschieden, dass im 
Einzelfall auch ein Zeitraum von drei Jahren 
bis zur Erbauseinandersetzung unschädlich 
sein kann (Urteil vom 21.4.2021, 4 K 1154/20 
Erb). 

Es ging um folgenden Sachverhalt: Der Kläger 
und sein Bruder sind zu je 1/2 Erben ihrer im 
Jahr 2015 verstorbenen Eltern. Zum Nachlass 
gehörte auch das Familienheim. Zum Zwecke 
der Erbauseinandersetzung trafen die Brü-
der erst im Jahr 2018 eine Vereinbarung, da 
sich diese aufgrund weiteren Vermögens als 
recht komplex erwies. Unter anderem erhielt 
der Kläger von seinem Bruder dessen hälf-
tigen Eigentumsanteil an dem Familienheim. 
Da der Kläger die andere Hälfte des Famili-
enheims selbst geerbt hatte, wurde er somit 
Alleineigentümer der Immobilie. Er wohnte 
bereits in dem Familienheim und beantrag-
te beim Finanzamt die volle - und nicht nur 
die hälftige - erbschaftsteuerliche Befreiung 
für das Familienheim. Das Finanzamt lehnte 
dies ab. Eine Erbauseinandersetzung könne 
steuerlich nur berücksichtigt werden, wenn 
sie zeitnah - also innerhalb von sechs Mo-
naten - nach dem Erbfall erfolge. Hier seien 
zwischen dem Erbfall und der Erbausein-
andersetzung jedoch drei Jahre vergangen. 
Folglich könne die Steuerbefreiung nur für 
den unmittelbar geerbten Anteil des Klägers, 
nicht jedoch den vom Bruder übertragenen 
Anteil gewährt werden. Die dagegen gerich-
tete Klage hatte Erfolg. 
Begründung: Der Zeitablauf von etwa drei 
Jahren stehe der Begünstigung nicht ent-
gegen. Das Gesetz enthalte keine Frist, in-
nerhalb derer die Erbauseinandersetzung 
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zu erfolgen habe. Im Streitfall sei der für 
einen Begünstigungstransfer erforderliche 
innere Zusammenhang zwischen der Vermö-
gensaufteilung und dem Erbfall gegeben. Ein 
solcher Zusammenhang könne auch dann 
noch bestehen, wenn die Auseinanderset-
zung - etwa bei komplexen Vermögenslagen 
und zu klärenden Bewertungsfragen - erst 
längere Zeit nach dem Erbfall erfolge. Es be-
stünden keine Anhaltspunkte dafür, dass es 
aufgrund eines neuen Willensentschlusses 
der Erben zu einer Vermögensübertragung 
gekommen sei.

Praxistipp:
Die Entscheidung ist nicht rechtskräf-
tig. Das Finanzgericht hat die Revision 
zugelassen, die nunmehr beim Bun-
desfinanzhof unter dem Az. II R 12/21 
anhängig ist. Das letzte Wort ist also 
noch nicht gesprochen.

Verkauf des Eigenheims: Auf das  
Arbeitszimmer entfallender Gewinn ist 
steuerfrei

Gewinne aus dem An- und Verkauf von Im-
mobilien innerhalb von zehn Jahren unter-
liegen grundsätzlich der Einkommensteuer. 
Wer aber sein selbst genutztes Eigenheim 
innerhalb der zehnjährigen Spekulations-
frist veräußert, muss den Gewinn üblicher-
weise nicht versteuern. Der insoweit maßge-
bende § 23 des Einkommensteuergesetzes 
sieht eine Ausnahme von dem allgemeinen 
Grundsatz vor. Doch was gilt in Bezug auf das 
häusliche Arbeitszimmer eines Arbeitneh-
mers, für das er in den vergangenen Jahren 
Werbungskosten geltend gemacht hat? Denn 
dieses wird ja beruflich und nicht zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt. Die Auffassung 
der Finanzverwaltung lautete dazu: Falls ein 
Arbeitnehmer im Eigenheim einen Raum als 
Arbeitszimmer genutzt hat, soll ein Veräu-
ßerungsgewinn mit dem Anteil, der auf das 
Arbeitszimmer entfällt, steuerpflichtig sein. 
Der Veräußerungsgewinn müsse sogar dann 
mit dem Arbeitszimmeranteil als Spekulati-
onsgewinn versteuert werden, wenn die Auf-
wendungen für das Arbeitszimmer gar nicht 
oder lediglich begrenzt bis zu 1.250 Euro als 
Werbungskosten anerkannt wurden. Nun hat 
der Bundesfinanzhof aber zugunsten der Ar-
beitnehmer entschieden, dass der auf das 
häusliche Arbeitszimmer entfallende Ge-
winn aus dem Verkauf des Eigenheims nicht 
zu versteuern ist (BFH-Urteil vom 1.3.2021, IX 
R 27/19).

Praxistipp:
Die Entscheidung gilt nicht für Gewer-
betreibende und Freiberufler, deren

Arbeitszimmer zum steuerlichen 
Betriebsvermögen gehört. Insoweit 
ist ein Veräußerungs- oder Aufgabe-
gewinn zu versteuern, und zwar selbst 
dann, wenn der Abzug der Arbeits-
zimmerkosten auf 1.250 Euro pro 
Jahr beschränkt war (BFH-Urteil vom 
16.6.2020, VIII R 15/17).
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 Rentner und Pensionäre

Rentenbesteuerung: Steuerbescheide 
ergehen nun vorläufig

Der Bundesfinanzhof hat kürzlich entschie-
den, dass die derzeitige Besteuerung von 
Renten im Grundsatz verfassungskonform 
ist. Eine doppelte Besteuerung zeichne sich 
erst für spätere Rentnerjahrgänge ab. Zwar 
könne es im Einzelfall auch heute schon zu 
einer doppelten Besteuerung von Renten 
kommen, doch die vom BFH festgelegten 
Berechnungsparameter sind so streng, dass 
nur wenige Fälle betroffen sind. So blieben 
auch die entsprechenden Klagen vor dem 
BFH erfolgslos (BFH-Urteile vom 19.5.2021, X 
R 33/19 und X R 20/21). Doch die Sache ist 
damit noch nicht beendet, denn die unterle-
genen Kläger haben Verfassungsbeschwer-
de eingelegt (Az. 2 BvR 1143/21 und 2 BvR 
1140/21).

Praxistipp:
Bis zu einer Entscheidung der Verfas-
sungshüter können noch Jahre ver-
gehen. Einsprüche gegen betroffene 
Steuerbescheide sind aber nicht mehr 
erforderlich. Bund und Länder haben 
beschlossen, dass betroffene Steuer-
bescheide hinsichtlich der Frage der 
Verfassungsmäßigkeit der Besteue-
rung von Renten von nun an vor-
läufig ergehen (BMF-Schreiben vom 
30.8.2021, V A 3 - S 0338/19/10006 
:001). Bitte beachten Sie, dass selbst 
dann, wenn Karlsruhe zugunsten der 
Rentner entscheiden sollte, eine Än-
derung von Steuerbescheiden even-
tuell nur dann erfolgen kann, wenn 
alte Renten- und Steuerbescheide 
vorgelegt werden können. Das heißt: 
Die Nachweis- und Beweispflicht 
könnte beim Steuerbürger liegen. 
Das mag umstritten sein, 
doch wir empfehlen auf jeden Fall, 
selbst jahrzehntealte Steuer- und 
Rentenbescheide, sofern noch vor-
handen, weiter aufzubewahren.

  Alle Steuerzahler

Riester-Verträge: Finanzamt muss Rück-
forderungen eigenständig prüfen

So genannte Riester-Verträge werden mit-
tels einer Altersvorsorgezulage und gege-
benenfalls einem ergänzenden Sonderaus-
gabenabzug gefördert. Nun kommt es vor, 
dass manch Riester-Sparer unangenehme 
Post von seinem Finanzamt erhält. Das heißt: 
Sein Finanzamt hat die Steuerbescheide für 
die Vorjahre geändert und den Sonderaus-
gabenabzug gestrichen, weil es von der 
Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen 
(ZfA) darüber informiert worden ist, dass 
die Voraussetzungen für den Sonderaus-
gabenabzug nicht vorliegen. Die Änderung 
der Steuerbescheide erfolgt in aller Regel 
ohne vorherige Anhörung des betroffenen 
Riester-Sparers. Bei einem Einspruch gegen 
den oder die geänderten Steuerbescheide 
werden die Betroffenen von den Finanzäm-
tern üblicherweise auf die Zulagenstelle und 
deren Mitteilung verwiesen, die insoweit 
als Grundlagenbescheid gelte. Einwendun-
gen müssten bei der Zulagenstelle erfolgen. 
Doch so einfach dürfen es sich die Finanz-
ämter nicht machen, zumal Einwendungen 
unmittelbar bei der Zulagenstelle vielfach 
wegen Fristablaufs aussichtslos sind. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
das Finanzamt eigenständig prüfen muss, 
ob die Voraussetzungen für die Rückgän-
gigmachung des Sonderausgabenabzugs 
tatsächlich vorliegen. Es ist im Zweifelsfall 
verpflichtet, die Richtigkeit der Mitteilung 
der Zulagenstelle im Besteuerungsverfahren 
zu überprüfen (BFH-Urteile vom 8.9.2020, X R 
2/19 und X R 16/19).

Sonderausgaben: Arbeitgeberzuschuss 
mindert abziehbaren Kindergartenbei-
trag

Kinderbetreuungskosten, also auch Kin-
dergartenbeiträge, sind unter bestimmten 
Voraussetzungen als Sonderausgaben ab-
setzbar, und zwar mit zwei Drittel der Auf-

wendungen, höchstens 4.000 Euro je Kind. 
Begünstigt sind Dienstleistungen zur Be-
treuung eines Kindes, das das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Sonderregelungen 
gelten für Kinder mit einer Behinderung. Da-
rüber hinaus sind Leistungen des Arbeitge-
bers zur Unterbringung und Betreuung von 
nicht schulpflichtigen Kindern der Mitarbei-
ter in Kindergärten oder vergleichbaren Ein-
richtungen steuerfrei, wenn diese zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht werden (§ 3 Nr. 33 EStG). Aber: Die als 
Sonderausgaben abziehbaren Kindergarten-
beiträge sind um die dazu geleisteten steu-
erfreien Arbeitgeberzuschüsse zu kürzen 
(BFH-Beschluss vom 14.4.2021, III R 30/20). 

Der Sachverhalt: Die verheirateten Kläger 
zahlten für die Betreuung ihrer minderjäh-
rigen Tochter einen Kindergartenbeitrag 
in Höhe von 926 Euro. Zugleich erhielt der 
Kläger von seinem Arbeitgeber einen steu-
erfreien Kindergartenzuschuss in Höhe von 
600 Euro. Das Finanzamt kürzte die in voller 
Höhe geltend gemachten Sonderausgaben 
um den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. 
Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. 
Der BFH bestätigte das finanzgerichtliche 
Urteil.

Begründung: Als Sonderausgaben dürfen 
nur solche Ausgaben berücksichtigt werden, 
durch die der Steuerpflichtige tatsächlich 
und endgültig wirtschaftlich belastet ist. 
Gewährt der Arbeitgeber einen steuerfrei-
en zweckgebundenen Arbeitgeberzuschuss 
zu den Kinderbetreuungskosten (§ 3 Nr. 33 
EStG), werde die wirtschaftliche Belastung 
des Steuerpflichtigen in diesem Umfang 
gemindert. Damit würden auch unberech-
tigte Doppelbegünstigungen vermieden. Die 
Kürzung der Sonderausgaben um die steu-
erfreien Arbeitgeberleistungen erfolge glei-
chermaßen bei verheirateten als auch bei 
unverheirateten Elternteilen.
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